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HINWEIS: 

Die inhaltlichen Änderungen und redaktionellen Ergänzungen der Textlichen Fest- 
setzungen im Rahmen der 9. Änderung sind kursiv und unterstrichen hervor- 
gehoben. 
 

Die übrigen Textlichen Festsetzungen zum rechtskräftigen Bebauungsplan 34.06 
"Rheinufer Rolandseck“ sowie die zeichnerischen Festsetzungen mit dem Stand der 
8. Änderung (Rechtskraft durch Bekanntmachung am 25.02.2004) behalten weiterhin 
Gültigkeit. 
 

 
1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

§ 9 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 
1.1 Art der baulichen Nutzung 
 
1.1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
1.1.1.1 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die gemäß § 4 Abs. 3 

BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten 
 Nr. 4 Gartenbaubetriebe und 
 Nr. 5 Tankstellen 

nicht zulässig sind. 

1.1.1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass Beherbergungsbetriebe 
und sonstige nichtstörende Gewebebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 + 2 BauNVO) 
allgemein zulässig sind. 

 
1.1.2 MI – Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die gemäß § 6 Abs. 2 
BauNVO allgemein zulässigen Nutzungsarten 

 Nr. 6 Gartenbaubetriebe 
nicht zulässig sind. 

 
1.1.3 GE – Gewerbegebiet  (§ 8 BauNVO) 
1.1.3.1 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die gemäß § 8 Abs. 3 
 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzungsart  

Nr. 3 Vergnügungsstätten 
nicht zulässig ist. 

1.1.3.2 Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen 
sind in Verbindung mit § 1 Abs. 6 BauNVO allgemein erlaubt. 

1.1.3.3 Im Gewerbegebiet (GE) sind gem. § 1 Abs. 9 BauNVO Einzelhandels- 
betriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf 
an letzte Verbraucher mit folgenden nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten nicht zulässig: 
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Sortimentsliste für die (freiwillig) kooperierenden Zentren 
„Remagener-Sinziger Liste“ 

 
Nahversorgungsrelevante Sortimente 

Sortimente der Grundversorgung 

Lebensmittelhandwerk, Nahrungs- und Genussmittel,  
Drogeriewaren, Apothekenwaren, Schnittblumen, Zeitschrif-
ten, Schreibwaren, Papierwaren 

Zentrenrelevante Sortimente 

Gesundheits- und Körperpflegeartikel 

Parfümerieartikel, orthopädische und medizinische Wa-
ren 
 

Textilien, Bekleidung, Lederwaren 

Damen- und Herrenoberbekleidung, Kinderbekleidung, 
Kürschnerwaren, Miederwaren, Strümpfe, Bekleidungszube-
hör, Kurzwaren, Lederwaren 
 

Schuhe 
 

Uhren, Schmuck, Optik 

Feinmechanische Erzeugnisse, Optik (Lupen, Ferngläser, Bril-
len), Edelmetallwaren 
 

Hausrat 

Hausrat aus Eisen, Metall, Kunststoff, Schneidwaren, 
Bestecke, Feinkeramik, Glaswaren, Porzellan, Steingut, Ga-
lanteriewaren, Geschenkartikel, Näh- und Strickmaschinen 
 

Elektrowaren 

Braune Ware (Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische Geräte, 
CD/DVD, Video, Foto-, Kino- und Projektionsgeräte, Fotozu-
behör), Computer, Telekommunikation und Zubehör 
 

Bücher, Schreibwaren 

Bücher, Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschriften, 
Schreibwaren, Papierwaren 
 

Möbel, Einrichtungsbedarf 

Bilder, Rahmen, Antiquitäten 

Bau-, Garten- und Heimwerkerbedarf 

Schnittblumen 

Hobby- und Freizeitartikel 

Musikinstrumente, Musikalien, Spielzeug, Waffen, Muni- 
tion, Jagdgeräte, Sportbekleidung, Spezialsportschuhe, Berg- 
und Wanderschuhe, Sportzubehör, Wanderausrüstung, Bas-
telartikel 
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1.1.3.4 Zulässigkeit von untergeordneten, innenstadtrelevanten Randsortimenten im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
In Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nahver-
sorgungs- und innenstadtrelevante Randsortimente nur zulässig, wenn deren Ver-
kaufsfläche höchstens jeweils 80 m² beträgt.  
Insgesamt darf die Summe der Verkaufsflächen der einzelnen nahversorgungs- und 
innenstadtrelevanten Randsortimente 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Einzel-
handelsbetriebes nicht überschreiten. 
Das Randsortiment muss in Wechselbeziehung mit dem Kernsortiment des Einzel-
handelsbetriebes stehen und sich diesem in seinem Umfang und seiner Bedeutung 
deutlich unterordnen. Dies gilt auch für untergeordneten Einzelhandel in Dienstleis-
tungsbetrieben. 
 

1.1.3.5 Zulässigkeit untergeordneter Verkaufsstätten in produzierenden Gewerbe- 
und Handwerksbetrieben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können an den Endverbraucher gerichte-
te Verkaufsstätten der Eigenproduktion nahversorgungs- und innenstadtrelevanter 
Sortimente eines im Plangebiet ansässigen Betriebes des Handwerks oder des pro-
duzierenden und verarbeitenden Gewerbes als untergeordnete Nebenbetriebe aus-
nahmsweise zugelassen werden. Die Verkaufsstätten müssen in unmittelbaren 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem jeweiligen Gewerbe- und 
Handwerksbetrieb stehen, dem eigentlichen Betrieb räumlich angegliedert sein und 
als dessen Bestandteil erkennbar sein. Die Verkaufsfläche muss der Betriebsfläche 
des produzierenden Gewerbes - oder Handwerksbetriebes deutlich untergeordnet 
sein. 
 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 
1.2.1 Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 4, 

Satz 2 BauNVO ist unzulässig. 
1.2.2 Die zur Ermittlung der Geschossflächenzahl maßgebliche Geschossfläche ist 

gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO nach den Außenmaßen in allen Vollgeschossen 
zu ermitteln. Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen, 
einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ih-
rer Umfassungswände sind bei der Bemessung der maßgeblichen Ge-
schossfläche mitzurechnen. 

1.2.3 Zusätzlich zu der angegebenen Anzahl an Vollgeschossen darf in den Bau-
gebieten eine als Vollgeschoss ausgebaute Tiefgarage erstellt werden. Die 
hierdurch entstehenden Stellplatz- und Verkehrsflächen sind nicht auf die zu-
lässige Grund- und Geschossfläche anzurechnen. 

1.2.4 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ist im Gewerbegebiet eine 
bis zu 130,0 m lange Hellinganlage zulässig. 

 
 
1.3 Garagen, Carports u. offene Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
1.3.1 Garagen, Carports und Stellplätze sind außerhalb der festgesetzten über-

baubaren Flächen bis maximal 8,00 Meter hinter der hinteren Baugrenze zu-
lässig, soweit sie hierdurch nicht in festgesetzte Grünflächen zu liegen kom-
men.  

1.3.2 Garagen und Carports müssen – unabhängig von einer Baugrenze – zwi-
schen Einfahrt und Straßenbegrenzungslinie einen Mindestabstand von 5,00 
Meter einhalten, auch dann, wenn der Abstand der überbaubaren Fläche von 



 Bebauungsplan 34.06/09 „Rheinufer Rolandseck“ der Stadt Remagen 
 Textteil 

Rechtsplan 

6 

der Verkehrsfläche geringer festgesetzt ist. Sie dürfen nicht unmittelbar an 
eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen.  

1.3.3 Sind im Bebauungsplan Flächen für Stellplätze und Garagen zeichnerisch 
festgesetzt, so sind die Absätze 1.3.1 und 1.3.2 nicht anzuwenden. 

 
1.4 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

Es wird festgesetzt, dass in den Baugebieten außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO 
nur bis zu einem Bauvolumen von 50 Kubikmeter zulässig sind. 

 
1.5 Fundamente der Straßenbegrenzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
1.5.1 Die im Rahmen eines Straßenausbaues notwendigen Fundamente (Rücken-

stützen) der Straßenrandbegrenzungen sind bis zu einer Tiefe von 20 cm auf 
den angrenzenden Grundstücken zu dulden. 

1.5.2 Notwendige Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern für Verkehrs-
anlagen in einer Höhe von bis zu 0,50 Meter sind nicht in der Planzeichnung 
dargestellt, aber dennoch zulässig. Straßenböschungen sind mit einem Nei-
gungsverhältnis von max. 1 : 1,5 anzulegen. 

 
1.6 Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind von jeder weite-
ren Bebauung, u.a. Nebenanlagen (einschl. Stellplätze), freizuhalten. Einfrie-
dungen und Bepflanzungen dürfen im Bereich der Sichtdreiecke eine Höhe 
von 0,60 Meter über Oberkante ausgebauter Erschließungsstraße (Gehweg) 
an keiner Stelle überschreiten. Ausgenommen sind Hochstämme, soweit sie 
eine freie Sicht gewährleisten. 
 

1.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz , zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Zufahrten zu Garagen, Carports und Stellplätzen sowie die Stellplätze selbst 
sind mit einem wasserdurchlässigen Belag (z. B. wassergebundene Decke 
oder wasserdurchlässiges Pflaster) herzustellen. 

1.7.2 Die im Geltungsbereich vorhandenen Baumbestände mit einem Mindestum-
fang von 0,80 Meter, gemessen in 1,00 Meter Höhe über dem Erdboden, 
sind, soweit sie sich nicht innerhalb einer festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche befinden, zu erhalten. 

1.7.3 Die nicht überbaubaren Flächen der Baugebiete sind, soweit sie nicht als 
Zuwegung, Stellplätze oder Spielfläche benötigt werden, gärtnerisch zu ge-
stalten. 

1.7.4 Die im Bebauungsplan durch das Planzeichen 13.2.2 (    ) der Plan-
zeichenverordnung umgrenzten Flächen sind hinsichtlich ihrer landespflege-
rischen Ausstattung mit Bäumen und Sträuchern uneingeschränkt zu erhal-
ten. Bei Nachpflanzungen durch altersbedingten Abgang sind Bäume und 
Sträucher aus den Listen A und B (lt. Anlage) zu pflanzen. Innerhalb dieser 
Flächen ist je 100 Quadratmeter Grundstück ein Baum als Hochstamm 
(Stammumfang 0,12 Meter, gemessen in einem Meter Höhe) in einer Aus-
wahl aus der Liste A und je 50 Quadratmeter Grundstück ein Strauch aus der 
Liste B zu pflanzen. 

1.7.5 Alle im Bebauungsplan festgesetzten Neuanpflanzungen von Bäumen und 
Sträuchern sind spätestens in der 2. Vegetationsperiode nach Fertigstellung 
(Abnahme) der baulichen Anlagen durchzuführen. Eine fachgerechte Pflan-
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zung schließt Bodenverbesserungsmaßnahmen sowie Pflanzsicherungs-
maßnahmen mit ein. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind spätestens in 
der darauf folgenden Vegetationsperiode nachzupflanzen. 

1.7.6 Alle im Bebauungsplan festgesetzten Grünflächenbepflanzungen und die Er-
füllung von Pflanzgeboten sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu 
veranlassen und zu bezahlen. Grundstückseigentümer im Sinne dieser Be-
stimmung ist derjenige, der zum Zeitpunkt der vorgeschriebenen Ergreifung 
von Pflanzmaßnahmen im Grundbuch als Eigentümer der betreffenden 
Grundstücke, auf denen die Maßnahmen zu ergreifen sind, eingetragen ist. 

 
1.8 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen sowie bauliche und 

sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Innerhalb des Geltungsbereichs ist bei Aufenthaltsräumen, die zur Bundes-
straße oder zur Eisenbahntrasse hin orientiert sind, durch geeignete Maß-
nahmen, wie Schalldämmung der Außenmauer, Verwendung von Schall-
schutzfenstern usw., sicherzustellen, dass ein nächtlicher Innenschallpegel 
von 35 dB(A) eingehalten wird. Dabei muss das Schalldämmmaß von Au-
ßenbauteilen, die zur Bundesstraße hin orientiert sind, in Anwendung der 
DIN 4109 mindestens 30 dB(A) betragen. 

 
 
2 Örtliche Bauvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO) 
 
2.1 Beschaffenheit von Verkaufs- und Ausstellungseinrichtungen 
2.1.1 Im gesamten Geltungsbereich sind zum Schutz des Ortsbildes ausschließlich 

ortsfest genutzte und mit dem Erdboden fest verbundene Verkaufs- und Aus-
stellungseinrichtungen erlaubt. Diese müssen aus Bauprodukten dauerhaft 
hergestellt sein. Auf die Festsetzung Nr. 2.3.3 wird klarstellend verwiesen. 

2.1.2 Fahrzeuge, sonstige bauliche oder nichtbauliche Anlagen, die lediglich durch 
eigene Schwere auf dem Boden ruhen, sowie Behelfsbauten sind als Ver-
kaufs- oder Ausstellungsstätte nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn sie 
bei Straßen-, Betriebsfesten o.ä. kurzzeitig errichtet oder aufgestellt werden.  

 
2.2 Sockelhöhe 

Die Oberkante des Rohfußbodens darf max. 0,50 Meter über der Oberkante 
des ausgebauten öffentlichen Gehweges liegen. Bezugspunkt ist die Mitte 
der straßenseitigen Gebäudekante. 

 
2.3 Fassadengestaltung, Fensterformate und -teilungen 
2.3.1 Fassaden- und Dachöffnungen bzw. -aufbauten eines Gebäudes oder Ge-

bäudekomplexes sind in ihren Formaten und Gliederungen untereinander 
abzustimmen. 

2.3.2 Das Seitenverhältnis der Fensteröffnungen ist zwischen 5:10 und 9:10 (Brei-
te: Höhe) zu wählen, wobei mit einem Seitenverhältnis von 7:10 und darüber 
eine Fensterteilung vorzunehmen ist. Liegende Formate sind ausschließlich 
im Kellergeschoss und dort nur bei Lager- und Abstellräumen o.ä., nicht je-
doch bei Aufenthaltsräumen erlaubt. 

2.3.3 Die Fassade ist in Material und / oder Farbe zu gliedern. Grundsätzlich sind 
Putzfassaden zu verwenden. Ausschließlich im Erdgeschoss dürfen auch 
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andere Werkstoffe Verwendung finden, wobei der Einsatz von Holz, Klinker 
oder Fließen jeglicher Art, metallischen oder anderen glatten bzw. geschliffe-
nen Materialien nicht erlaubt ist. 

 
2.4 Gestaltung der Dächer 
2.4.1 Glänzende bzw. reflektierende Dachhautmaterialien sind nur zur Gewinnung 

erneuerbarer Energien erlaubt.  
2.4.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zulässig sofern ihre Länge 50% der 

Trauflänge des gesamten Gebäudes nicht überschreitet. Der Abstand zu den 
seitlichen Giebelwänden muss mindestens 1,00 Meter betragen und minde-
stens 0,80 Meter unterhalb des Firstes des Hauptdaches liegen. Das Errich-
ten von mehreren vertikal übereinanderliegenden Dachgauben ist unzuläs-
sig. 

2.4.3 Die trauf- und giebelständigen Dachüberstände werden auf maximal 0,60 
Meter festgesetzt. Bei der Errichtung von Doppelhäusern oder Hausgruppen 
sind die Dachneigungen der Gebäude aufeinander abzustimmen. 

2.4.4 Die Errichtung von Drempeln ist bis zu einer Höhe von 1,00 Meter zulässig. 
Die Drempelhöhe wird gemessen von der Oberkante Rohbaudecke des je-
weiligen obersten Geschosses bis zur Schnittlinie der Außenfläche der Au-
ßenwand mit der Dachhaut. 

2.4.5 Traufseitig eingeschobene Giebel (Zwerchhäuser) sind zulässig. Das zuläs-
sige Breitenmaß ist auf 1/3 der traufseitigen Gebäudefront begrenzt. Bei der 
Errichtung von Zwerchhäusern ist die in den Textlichen Festsetzungen ent-
haltene Drempelfestsetzung nicht anzuwenden. Der Abstand zu den seitli-
chen Giebelwänden muss mindestens 1,00 Meter betragen und mindestens 
0,80 Meter unterhalb des Firstes des Hauptdaches liegen. 

 
2.5 Antennen 

Parabolantennen sind nur mit einem Durchmesser von weniger als 1,2 m zu-
lässig.  

 
2.6 Einfriedungen 

In den ausgewiesenen Sichtdreiecken dürfen Einfriedungen eine Höhe von 
0,60 Meter über Geländeoberfläche nicht überschreiten (siehe auch Ziff. 1.8). 
Ansonsten sind Einfriedungen bis hinter die Sichtdreiecksbegrenzungslinie 
zurückzunehmen. 

 
2.7 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Ausgenommen 
hiervon sind Hinweisschilder oder Übersichts- bzw. Orientierungstafeln. 
Kommerzielle Werbeträger (z. B. Plakatanschlagtafeln) sind im Plangebiet 
unzulässig. Ferner sind Werbeanlagen in Form von Wechsellicht- bzw. Blink-
lichtanlagen unzulässig. 

 
2.8 Standplätze für bewegliche Abfallbehälter 

Die Abstellplätze für private Abfallbehälter sind in die Gestaltung der Freiflä-
chen einzubeziehen. 
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3 Hinweise 
 
 Angrenzend an den Geltungsbereich befindet sich mit dem Künstler-Bahnhof 

Rolandseck ein denkmalgeschütztes Objekt. Auf die mit § 13 Abs. 2 Satz 2 
des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes verbundene Genehmigungspflicht 
bei der Errichtung, Veränderung oder Beseitigung baulicher Anlagen in der 
Umgebung von Denkmälern wird hingewiesen. 
 

 Durch den Betrieb und die Erhaltung der Bahnanlage entstehen Immissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, 
usw.). In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke ist mit der Be-
einflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und ande-
ren auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Während der 
Baumaßnahmen wird auf dem Gleiskörper z.B. mit Gleisbaumaschinen ge-
arbeitet. Hier werden zur Warnung des Personals gegen die Gefahren aus 
dem Eisenbahnbetrieb Tyfone oder Signalhörner benutzt. Entschädigungs-
ansprüche oder Ansprüche auf Schutzmaßnahmen können gegen die Deut-
sche Bahn AG nicht geltend gemacht werden, da die Bahnlinie planfestge-
stellt ist. Es obliegt den Anliegern, für Schutzmaßnahmen zu sorgen. 
 

 Das Plangebiet liegt weitgehend innerhalb des nach § 88 LWG festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet des Rheins. Dort ist nach § 89 LWG die Verände-
rung der Erdoberfläche, die Herstellung von Bauten und Anlagen verboten. 
Ausnahmen können zugelassen werden, sofern ein Ausgleich des Retenti-
onsraumverlustes geschaffen wird. Auf die Verordnung zur Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes am Rhein vom 11.12.1995 mit den darin enthal-
tenen Verboten wird hingewiesen. 
 

 Gemäß § 76 LWG bedürfen alle Geländeveränderungen und jegliche bauli-
che Anlagen innerhalb eines 40 m breiten Streifens zum Gewässer einer 
vorherigen Genehmigung nach LWG; dies gilt auch dann, wenn keine Bau-
genehmigung nach Landesbauordnung erforderlich ist. 

 
 Anfallendes Niederschlagswasser ist gemäß § 2 Abs. 2 Landeswassergesetz 

ganz oder teilweise vor Ort zu versickern, sofern die Untergrundverhältnisse 
und die Topographie dies zulassen. 
Es kann auch zurückgehalten oder verwertet werden. Zur Versickerung sind 
primär Rasenflächen als flache Mulden anzulegen, in die das Regenwasser 
geleitet wird und über die belebte Bodenzone versickern kann. Soweit eine 
Versickerung nachweislich nicht möglich ist, soll das überschüssige Nieder-
schlagswasser über versickerungsfähige Gräben oder Rinnen einem ober-
irdischen Gewässer zugeleitet werden. Nur wenn diese Verfahrensweise 
nicht möglich ist, darf das Niederschlagswasser in andere dafür zugelassene 
Anlagen eingeleitet werden. 
Zusätzlich zur Flächenversickerung wird die Sammlung in Zisternen und 
Verwertung als Brauchwasser empfohlen. 
 

 Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisation Re-
magen mit Anschluss an die zentrale Abwassergruppe „Untere Ahr“ anzu-
schließen. 
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 Hinsichtlich der Ingenieurgeologie sind die Vorgaben der DIN 1054 an den 
Baugrund zu beachten. 
 

 Die Grundstückseigentümer unterliegen nach den §§ 16-21 Denkmalschutz- 
gesetz der Melde-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht, falls durch Bauarbei-
ten archäologische Bodenfunde (Mauern, Erdverfärbungen, Knochen, Ske-
lettteile, Gefäße, Scherben, Münzen, Eisengegenstände usw.) freigelegt 
werden sollten. Der Beginn der Erdarbeiten ist frühzeitig anzuzeigen. Diese 
Meldung ist der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 
56077 Koblenz zu erstatten. 
 

 Im Plangebiet befinden sich Fernmeldeleitungen der Deutschen Telekom. 
Baumaßnahmen und Anpflanzungen sind mit dem BZN 64, Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Tel. 02641/802-400, Ringener Straße 40, 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler abzustimmen. 

 
 
 
Stadtverwaltung Remagen 
 
 
 

Remagen, 23.07.2012 
 
 
 
 
gez. 
 
 
 
  (Siegel) 

 
Herbert Georgi 
Bürgermeister
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Pflanzliste 
 
als Anlage zu den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 34.06/09 „Rhein-
ufer Rolandseck“ 
 
 
Pflanzliste A (Bäume) 
 
Esche  - Fraxinus excelsior 
Vogelkirsche - Prunus avium 
Traubeneiche - Quercus petraea 
Hainbuche - Carpinus betulus 
Bergahorn - Acer pseudoplatanus 
Rotbuche - Fagus silvatica 
Späte Traubenkirsche - Prunus serotina 
Eberesche - Sorbus aucuparia 
 
Pflanzliste B (Sträucher) 
 
Pfaffenhütchen - Euonymus europaea 
Hundsrose - Rosa canina 
Hartriegel - Cornus mas 
Felsenbirne - Amelanchier lamarkii 
Kornelkirsche - Cornus mas 
Hasel  - Corylus avellana 
 
 
Die Pflanzliste ist nicht abschließend. Hierin nicht aufgeführte, gebietstypische und 
standortgerechte Gehölzarten sind zulässig, wenn sie mit dem Bauamt der Stadt 
Remagen abgestimmt sind. 


